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17. Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds 
 
 
Nach § 266 Abs. 1 Satz 1 SGB V erhalten die Krankenkassen als Zuweisungen aus dem 

Gesundheitsfonds zur Deckung ihrer Ausgaben eine Grundpauschale, alters-, geschlechts- 

und risikoadjustierte Zu- und Abschläge zum Ausgleich der unterschiedlichen Risikostrukturen 

und Zuweisungen für sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 SGB V. Die Zuweisungen werden 

jeweils entsprechend § 272 SGB V angepasst. 

 
Nach § 39 Abs. 3 Satz 1 c) RSAV hat das Bundesversicherungsamt für das Ausgleichsjahr 
2010 für alle Krankenkassen bis zum 15. April 2011 die vorläufige Höhe der Zuweisungen nach 
§ 39 Abs. 2 RSAV unter Berücksichtigung der jeweils aktuellsten Datenmeldung nach § 32 
RSAV (Satzart 111) neu berechnet. 
 
Für den Grundlagenbescheid IV/2010 stellt das Bundesversicherungsamt folgende für alle 
Krankenkassen geltenden Werte fest: 
 
1.  Angleichungsfaktor AGG                                                     1,055497707232 
 
2.  Angleichungsfaktor EMG                                                               0,972262559836 
 
3  Angleichungsfaktor HMG                                        0,890349633012 
 
4.  Angleichungsfaktor für das Krankengeld      0,963267100351 
 
5.  Angleichungsfaktor für die AusAGG                                          0,963995436553 

Y:\12 Bekanntmachungen\2010\017. Bekanntmachung\17. Bekanntmachung zum GF.doc

 



- 2 - 

6.  Angleichungsfaktor für den Anpassungsbetrag nach § 272 SGB V 1,000000000000 
 
7.  Angleichungsfaktor für Verwaltungsausgaben 1,000000000000 
 
8.  Angleichungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen 
    gemäß § 270 Abs. 1 Satz 1 a SGB V 1,000000000000 
 
Im Übrigen gelten die Werte der 5. und 8. Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds weiter. 
 
 
 
Bundesversicherungsamt 
 
 
 
 
 

Y:\12 Bekanntmachungen\2010\017. Bekanntmachung\17. Bekanntmachung zum GF.doc

 
  


	3  Angleichungsfaktor HMG                                        0,890349633012

